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Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA)

Vom 17. Juni 2014*

§ 131
Vertretung der Kommune in Unternehmen

in Privatrechtsform

(1) Der Hauptverwaltungsbeamte vertritt die Kommune in der Gesellschafterversammlung oder in
dem entsprechenden Organ der Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, an denen die
Kommune beteiligt ist; er kann einen Beschäftigten der Kommune mit seiner Vertretung beauftragen.
Bei Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden vertritt der Bürgermeister die Gemeinde in der Ge-
sellschafterversammlung, der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter
des Bürgermeisters für den Verhinderungsfall. Die Kommune kann weitere Vertreter entsenden, die
über die jeweils notwendige wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen sollen. Sie kann die
Entsendung jederzeit zurücknehmen. Sind zwei oder mehr Vertreter zu entsenden und kommt eine Ei-
nigung über deren Entsendung nicht zustande, finden die Vorschriften über das Verfahren zur Bildung
beschließender Ausschüsse der Vertretung Anwendung. Die Kommune kann ihren Vertretern Weisun-
gen erteilen. Der Hauptverwaltungsbeamte, der Bürgermeister oder die Vertreter nach den Sätzen 1
bis 3 haben die Kommune über alle Angelegenheiten des Unternehmens von besonderer Bedeutung
frühzeitig zu unterrichten. Die Vertreter nach den Sätzen 1 bis 3 erstatten dabei dem Hauptverwal-
tungsbeamten oder Bürgermeister Bericht, der in jedem Fall einen beschließenden, nicht öffentlichen
Ausschuss der Vertretung oder die Vertretung über diese Angelegenheiten informiert. Die Sätze 6 bis
8 gelten nur, soweit durch Vorgaben des Gesellschaftsrechts nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Vertretung der Kommune durch eine Person in einem Vorstand eines Unternehmens sowie de-
ren Beauftragung mit der Geschäftsführung ist mit der Vertretung der Kommune in der Gesellschaf-
terversammlung, dem Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Gremium durch diese Person nicht
vereinbar.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Kommune das Recht eingeräumt ist, in den Vorstand, den
Aufsichtsrat oder ein gleichartiges Organ einer Gesellschaft Mitglieder zu entsenden. Im Falle seiner
Entsendung kann der Hauptverwaltungsbeamte die Wahrnehmung der Aufgaben in diesen Gremien
einem geeigneten Beschäftigten übertragen. Die Pflichten des Hauptverwaltungsbeamten nach Ab-
satz 1 Satz 7 und 8 gelten für diesen Beschäftigten entsprechend. Ist der Hauptverwaltungsbeamte
Mitglied des Aufsichtsrates einer Gesellschaft, so wird er in der Gesellschafterversammlung bei der
Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates von seinem Stellvertreter im Amt vertreten. Die
Mitgliedschaft der Vertreter der Kommune endet, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
mit ihrem Ausscheiden aus dem Haupt- oder Ehrenamt der Kommune.
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(4) Werden Vertreter der Kommune aus ihrer Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens in einer
Rechtsform des privaten Rechts haftbar gemacht, hat ihnen die Kommune den Schaden zu ersetzen,
es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Auch in diesem Fall ist
die Kommune schadensersatzpflichtig, wenn ihre Vertreter nach Weisung gehandelt haben.

Fußnoten

*) Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes
Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommu-
nalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288)

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVBl. LSA 2014, 288
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